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Windenergie an Land -
Neuregelungen im Artenschutz
Halbtägiges Online-Live Seminar zur Anwendung der Änderungen zum beschleunigten
Ausbau von Windenergieanlagen an Land (§ 6 WindBG und §§ 45b-d BNatSchG).
Zusatztermine aufgrund der großen Nachfrage

Online: 07.06.2024 | 13.09.2024 | 06.12.2024
Online-Live-Seminar: Um an der Schulung aktiv teilnehmen zu können, ist ein internetverbundenes Endgerät (Laptop, PC oder Tablet) mit
Lautsprechern und Mikrophon (meist Teil der Webcam) Voraussetzung.

Buchen Sie den Lehrgang auch als

INHOUSE-SCHULUNG
Sprechen Sie uns einfach direkt für ein
personalisiertes Angebot an.

4. Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes
trat am 01.02.2023 in Kraft
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Gravierende Änderungen bei der Genehmigung von Windkraftanla-
gen in Windenergiegebieten sollen zur Beschleunigung des Baus
und Betriebs der Anlagen führen. Mit der Änderung des § 6 Winden-
ergieflächenbedarfsgesetz  ist  die  EU-Notfallverordnung  umgesetzt
worden:  Keine  Umweltverträglichkeitsprüfung  und  keine  arten-
schutzrechtlichen Fachbeiträge bei Planungen in Windenergiegebie-
ten.  Artenschutzrechtliche  Bestandserfassungen  entfallen,  es  soll
auf vorhandene Daten zurückgegriffen werden. Die Planungen außer-
halb von Windenergiegebieten unterliegt den Neuregelungen der §§
45b-d Bundesnaturschutzgesetz. Hieraus ergeben sich viele Fragen
für  Genehmigungsbehörden,  Naturschutzbehörden,  Vorhabenträ-
ger, Planungsbüros und Kommunen:

Wann liegt ein Windenergiegebiet vor?
Was bedeutet „vorhandene Daten“?
Ab wann gilt welche Regelung?
Wie sieht es mit der Anwendung der Regelungen auf Bestandsanlagen
aus?
Unter welchen Voraussetzungen müssen Minderungsmaßnahmen ange-
ordnet werden?
Wie wird der finanzielle Ausgleich berechnet?

In  dem Seminar  werden  die  in  der  Praxis  entstehenden  Fragen
besprochen, der aktuelle Stand der Behördenpraxis diskutiert und
aktuelle Rechtsprechung referiert.

Mit der 4. Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2022,
welche am 01.02.2023 in Kraft trat, werden ...

bundeseinheitliche Standards für artenschutzrechtliche Prüfung zur Ver-
einfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Wind-
energieanlagen an Land sowie
artenschutzbezogener Erleichterungen betr. Repowering von Winden-
ergieanlagen an Land, - Aufstellung nationaler Artenhilfsprogramme
durch das Bundesamt für Naturschutz unter finanzieller Beteiligung von
Anlagenbetreibern,
Berücksichtigung von Landschaftsschutzgebieten bei der Suche nach
Flächen für den Windenergieausbau;

eingeführt.

Ziele

Schwerpunkt  des  halbtägigen  Online-Seminars  sind  die  aktuellen
rechtlichen Änderungen,  insbesondere des § 6 WindBG und des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im Hinblick auf die gelten-
den Anforderungen des Artenschutzrechts bei der Genehmigung von
Windkraftanlagen.

Zielgruppe

Vertreter von ...

Planungsbüros,
Behörden,
Kommunen
und sonstige Interessierte

Referenten

RA  Ursula  Philipp-Gerlach,  Philipp-Gerlach  &  Teßmer  Rechts-
anwälte, Frankfurt

RA Dirk Teßmer, Philipp-Gerlach & Teßmer Rechtsanwälte, Frankfurt

Unterrichtszeiten

09:00 - 12:00 Uhr
Eine Mittags- und zwei Kaffeepausen

Bei Fragen zu fachlichen Inhalten:
Dipl.-Geogr. Martin Jahn
Telefon: (+49) 69 / 82 99 377 - 12
E-Mail: info@umweltinstitut.de

Unsere Online-Anmeldung und weitere Details für
dieses Seminar finden finden Sie unter:
www.umweltinstitut.de/540

http://www.umweltinstitut.de/540
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ANMELDUNG
5Senden Sie uns das Formular oder ein formloses Anschreiben per E-Mail an mail@umweltinstitut.de, per FAX an (069) 82 34 93 oder
per Post. Alternativ können Sie sich direkt über unsere Webseite auf www.umweltinstitut.de/540 anmelden.

Online-Live-Seminar: q 07.06.2024  q 13.09.2024  q 06.12.2024 Seminargebühr 245,00 € zzgl. MwSt.

Name:  
Vorname:  

Anschrift: q Privatadresse | q Firmenadresse

Firma:  
Abteilung:  
Straße/Nr.:  
PLZ/Ort:  
Land:  
Telefon:  
Fax:  
E-Mail:  

(Hier bitte bei Möglichkeit die persönliche E-Mail-Adresse des Teilnehmers angeben.)

Bemerkung:  
 
 

Unterschrift:  Datum:  

Wie haben Sie von diesem Seminar erfahren: (z. B. Werbung in einer Fachzeitschrift, Weiterbildungserinnerung, Online-Werbung etc.)

 

 

 

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmelde-
bestätigung und eine Rechnung. In der Gebühr enthalten
sind ausführliche Seminarunterlagen, Getränke und Pau-
sensnacks für Präsenzseminare sowie gegebenenfalls digi-
tale Freiabonnements in Form eines Newsletters/ePapers
zu thematisch passenden Fachzeitschriften (nachdem Sie

diesbezüglich  angefragt  wurden  und  eine  Zustimmung
erteilt haben).
Online-Live-Seminar:  Um an der Schulung aktiv teilneh-
men  zu  können,  ist  ein  internetverbundenes  Endgerät
(Laptop, PC oder Tablet) mit Lautsprechern und Mikrophon
(meist  Teil  der  Webcam)  Voraussetzung.  Eine  Webcam

(Kamera) ist  Pflicht für  staatlich anerkannte Lehrgänge.
Das Zertifikat schicken wir Ihnen auf dem Postweg. Mit
Ihrer  Unterschrift  erklären  Sie  sich  mit  unseren  AGBs
(www.umweltinstitut.de/AGBs)  und  unserer  Daten-
schutzverordnung  (www.umweltinstitut.de/GDPR)  einver-
standen. - Stand 24.04.2024


